
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2024/4/23 4Ob119/15a;
4Ob133/22w; 2Ob57/24g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.2024

Norm

ABGB §1042 D

1. ABGB § 1042 heute

2. ABGB § 1042 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Die Übernahme allgemeiner ö3entlicher P5ichten, bezüglich derer kein subjektives Recht einer bestimmten Person

besteht, berechtigt den Leistenden nicht zu Ersatzforderungen nach § 1042 ABGB.Die Übernahme allgemeiner

ö3entlicher P5ichten, bezüglich derer kein subjektives Recht einer bestimmten Person besteht, berechtigt den

Leistenden nicht zu Ersatzforderungen nach Paragraph 1042, ABGB.
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